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§ 7e BO für Wien Geschäftsstraßen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)In den Bebauungsplänen können aus Gründen der Stadtstruktur, Stadtentwicklung und Vielfalt der städtischen

Nutzung des Baulandes sowie zur Wahrung einer geordneten Zentren- und Versorgungsstruktur

Geschäftsstraßen ausgewiesen werden.

2. (2)Auf Liegenschaften, die unmittelbar an Geschäftsstraßen liegen, sind, sofern der Bebauungsplan nicht anderes

bestimmt, auf die Tiefe des jeweiligen Bauplatzes, höchstens jedoch bis zu einer Tiefe von 40 m, gemessen von

der Baulinie beziehungsweise Verkehrsfluchtlinie, Einkaufszentren zulässig.
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